
Gesuch für die Bewilligung von  
Grabarbeiten in Gemeindestrassen 
 
Das Gesuch mit Situation ist im Doppel einzureichen 
 
Bauherrschaft ………………………………………………………………………………………………. 
 
Unternehmung Grabarbeiten ……………………………………………………………………………... 
 
Unternehmung Belagsarbeiten ……………………………………………………………………………... 
 
Strasse …………………………….................. GS-Nr. ……………………………............
  
Zweck ……………………………….............. Länge ……………………………………. 
 
Baubeginn ………………………………………... Dauer   …………………………………….  
 
Datum ………………………………………... Unterschrift Bauherrschaft 
 

………………………………………………. 
Allgemeine Bedingungen 
 
1.   Die einschlägigen Normen und Vorschriften der VSS, des SIA und der SUVA sind strikte einzuhalten. 

Sie gehen anderslautenden Bestimmungen des Werkvertrages vor. 
2.   Es ist Sache des Bewilligungsinhabers, sich vor Inangriffnahme der Arbeiten bei den zuständigen Wer-

ken über Projekte und bestehende Anlagen und deren Vorschriften zu informieren. 
3.   Werden bestehende Elemente (Vermessungspunkte, Markierungen, Schlaufen, etc.) beschädigt oder 

entfernt, so sind diese wieder zu erstellen. 
4.   Wird der Verkehr tangiert, ist eine Bewilligung der zuständigen Verkehrspolizei einzuholen. 
5.   Ausbauasphalt ist gemäss der Empfehlung: Teerhaltiger Ausbauasphalt (BUWAL Mai 2004) zu ent-

sorgen. 
6.   Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen erfordern die Zustimmung des Amtes für Umweltschutz 

(AfU). 
7.   Die vorliegende Bewilligung ist rechtzeitig vor Baubeginn der Bauleitung und dem Unternehmer zuzu-

stellen. 
8.  Vor Beginn der Arbeiten, zur Kontrolle der Reinplanie und zur Schlussabnahme ist dem zuständigen 

Sachbearbeiter rechtzeitig Meldung zu erstatten. Tel: 079/643 67 36 
9.   Nach Abschluss der Arbeiten sind die Planunterlagen über das ausgeführte Werk (eingemessen), so-

fern das Werk nicht in einem werkseigenen Kataster geführt wird, unaufgefordert der Bauabteilung Men-
zingen zuzustellen. 

10.  Die Wiederinstandstellung des Belages hat durch eine im Strassenbau erfahrene Unternehmung zu 
erfolgen. 

11. Bei schlechter Witterung, oder bei nicht Erreichen der geforderten ME-Werte, sowie bei Terminkollisio-
nen sind auf Anordnung des zuständigen Sachbearbeiters provisorische Beläge einzubauen. 

 
Folgende Werke sind für das Leitungswesen zuständig: 
 
Kanalisation:  Telefon: 
Einwohnergemeinde Menzingen Swisscom AG 
Pläne bei Berchtold + Eicher, Zug, anfordern  
  
Elektrizität:  Kabelfernsehen: 
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich Telezug AG 
oder WWZ Energie AG 
 
Wasser:  Bewilligt am: _________________ 
Dorfgenossenschaft Menzingen oder 
Wassergenossenschaft Finstersee 
 

 



 

Ausführungsart 
 
 
Provisorische Wiederherstellung 
in Schichten: 
 
                                

• Anstreichen gereinigte Fugenflanke  
mit Heissbitumen oder Anstrichmasse 
 

• Einbau Tragschicht von Hand oder  
maschinell 
 

• Anstreichen gereinigte Fugenflanke  
mit Heissbitumen oder Anstrichmasse 
 

• Einbau Binderschicht von Hand oder  
maschinell bis OK fertig Belag 

 
                                                                                    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Definitive Wiederherstellung 
(zeitlich verschoben) 
 

• Abfräsen überbaute Binderschicht 
 

• Reinigen und Aufbringen Fugenband 
an Fugenflanke 
 

• Einbau Deckschicht von Hand 
oder maschinell 
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